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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass Frauen in Saudi-Arabien im privaten und öffentlichen Leben nach 
wie vor in unterschiedlicher Form diskriminiert und ausgegrenzt werden und für einige 
ihrer grundlegendsten Entscheidungen im Leben die Erlaubnis eines männlichen 
Vormunds einholen müssen, insbesondere für bestimmte medizinische Verfahren;

B. in der Erwägung, dass die saudi-arabische Regierung vor kurzem Anstrengungen 
unternommen hat, um die Rechte der Frauen zu fördern und zu verteidigen, insbesondere 
in Fragen der Bildung, Entscheidungsfindung und Beschäftigung;

C. in der Erwägung, dass im Bericht der Weltbank mit dem Titel „Women, Business and the 
Law 2014 – Removing Restrictions to Enhance Gender Equality“1 (Frauen, Wirtschaft 
und das Gesetz 2014: Einschränkungen beseitigen, um die Gleichstellung der 
Geschlechter zu fördern) Saudi-Arabien an die Spitze des Verzeichnisses der Länder 
gesetzt wird, durch deren Gesetze das wirtschaftliche Potenzial von Frauen eingeschränkt 
wird;

1. begrüßt die von Saudi-Arabien eingegangenen Verpflichtungen zugunsten der Frauen (das 
aktive und passive Wahlrecht bei den Kommunalwahlen 2015, die Berufung von 30 
Frauen in den Schura-Rat, was 20 % der Gesamtzahl der Mitglieder des Rates ausmacht, 
die Einführung eines Gesetzes zum Schutz von Frauen, Kindern und Hausangestellten vor 
Missbrauch und die Erteilung von Lizenzen, durch die es Frauen ermöglicht wird, einen 
juristischen Beruf auszuüben); fordert die staatlichen Stellen Saudi-Arabiens auf, darauf 
zu achten, dass die zugunsten der Rechte der Frauen ergriffenen Maßnahmen sowohl in 
städtischen als auch in ländlichen Gebieten angewandt werden; fordert die EU auf, den 
Dialog mit Saudi-Arabien fortzusetzen, um weitere Reformen zu unterstützen, damit die 
Gleichstellung der Geschlechter vorankommt, die Stellung der Frau gestärkt und ihr 
Wohlergehen verbessert wird, und fordert, dass Frauen bei Verhandlungen über bilaterale 
Abkommen anwesend sind;

2. bedauert, dass das am 26. August 2013 verabschiedete Gesetz zum Schutz von Frauen vor 
häuslicher Gewalt keine Wirkung zeitigen wird, solange das saudi-arabische System der 
männlichen Vormundschaft de facto weiterhin in Kraft ist, womit die Möglichkeit von 
Frauen, Fälle von Gewalt in der Familie oder sexuellem Missbrauch zu melden, erschwert 
wird;

3. weist darauf hin, wie wichtig die Stärkung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Rechte der Frauen in Übereinstimmung mit internationalen Instrumenten ist, vor allem im 
Bereich des Familienrechts (zum Beispiel im Zusammenhang mit Ehe, Scheidung, 
Sorgerecht für Kinder, Elternrechte, Staatsangehörigkeit, Erbschaft, Rechtsfähigkeit 

                                               
1 http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2014/Women-Business-and-the-Law-
2014-Key-Findings.pdf
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usw.);

4. fordert die saudi-arabische Regierung auf, Maßnahmen zur Förderung von Frauen und 
ihrer Rolle in der Zivilgesellschaft, in der Geschäftswelt und in der Politik sowie zur 
Förderung der Bildung von Frauen festzulegen; begrüßt in diesem Zusammenhang die von 
den nationalen Behörden in Zusammenarbeit mit den Organisationen der Zivilgesellschaft 
eingeleitete Informationskampagne, um die Frauen auf ihre Rechte und die zu ihrem 
Schutz ergriffenen Maßnahmen aufmerksam zu machen; weist darauf hin, dass mit 
solchen Sensibilisierungskampagnen auch Männer angesprochen werden müssen, damit 
sie sich ebenfalls der Rechte der Frauen und der umfassenden Auswirkungen, die die 
Nichteinhaltung dieser Rechte für die Gesellschaft mit sich bringt, bewusst werden; 
betont, dass diese Informationen auch in die ländlichen und abgelegenen Gebiete des 
Landes gelangen sollten;

5. begrüßt die neuere Gesetzgebung, in deren Rahmen es saudi-arabischen Mädchen in 
Privatschulen ermöglicht wird, Sport zu treiben; bedauert, dass dieses Recht Mädchen in 
öffentlichen Schulen vorenthalten bleibt;

6. erkennt die Bemühungen der saudi-arabischen Behörden an, Rechtsvorschriften zugunsten 
der Frauen einzuführen und die diesbezüglich vor kurzem eingeleiteten Diskussionen zu 
fördern; fordert die saudi-arabische Regierung allerdings auf, die Beschränkungen der 
Bewegungsfreiheit von Frauen, insbesondere das Fahrverbot und die Beschränkungen im 
Zusammenhang mit Beschäftigungsmöglichkeiten, der Rechtspersönlichkeit und 
Vertretung in Gerichtsverfahren, aufzuheben;

7. begrüßt die vom Arbeitsministerium in Zusammenarbeit mit dem Fonds zur menschlichen 
Entwicklung erlassenen Beschlüsse, die Anstellung von Frauen in verschiedenen 
privatwirtschaftlichen Sektoren voranzutreiben und zu fördern, und fordert das 
Ministerium auf, tätig zu werden, um die konkrete Umsetzung und wirksame 
Nachverfolgung der betreffenden Maßnahmen sicherzustellen;

8. fordert die saudi-arabischen Behörden auf, gegen Zwangs- und Frühehen vorzugehen, die 
eine mit sozialen Unruhen einhergehende Menschenrechtsverletzung, eine Form der 
Folter und ein Hemmnis für die Entwicklung darstellen;

9. fordert die saudi-arabische Regierung auf, zu Berichten Stellung zu nehmen, dass in 
Saudi-Arabien angeblich Hinrichtungen durch Steinigung mit und ohne Gerichtsverfahren 
stattgefunden haben, was einen Verstoß gegen die in der Frauenrechtskommission der 
Vereinten Nationen festgelegten Normen darstellt, in der ein derartiges Vorgehen als eine 
barbarische Form der Folter eingestuft wird;

10. betont, dass obgleich saudi-arabische Frauen 57 % der Hochschulabsolventen des Landes 
ausmachen, nur 18 % der saudi-arabischen Frauen über 15 Jahre einer Beschäftigung 
nachgehen – diese Rate gehört zu den niedrigsten in der Welt; fordert, dass für Mädchen 
die gleichen Möglichkeiten des Zugangs zu Bildung in Grundschulen und 
weiterführenden Schulen wie für Jungen bereitgestellt werden;

11. fordert die saudi-arabische Regierung auf, das Bildungswesen für Frauen zu überprüfen 
und zu reformieren, um ihre wirtschaftliche Teilhabe zu erhöhen, sicherzustellen, dass ein 



AD\1008723DE.doc 5/7 PE519.533v02-00

DE

größerer Schwerpunkt auf die Förderung von unternehmerischen Kompetenzen gelegt 
wird, und sich darüber hinaus mit geschlechtsspezifischen Herausforderungen im 
rechtlichen Umfeld zu befassen, damit der Zugang für Frauen zu den öffentlichen 
Diensten der Erteilung von Gewerbeerlaubnissen verbessert wird;

12. betont und begrüßt das Aus- und Fortbildungsprogramm, das mit der nationalen 
Organisation für die gemeinsame Ausbildung eingerichtet wurde und mit dem Mädchen 
auf den Eintritt in den Arbeitsmarkt vorbereitet werden sollen, und hebt die von den saudi-
arabischen Behörden unternommenen Anstrengungen hervor, die Stellung der Mädchen 
im Bereich der Aus- und Fortbildung zu verbessern und ihre Chancen in den neuen, meist 
männlich dominierten Sektoren zu verstärken;

13. betont, wie wichtig die Tätigkeit von Bloggern und die Nutzung des Internets und der 
sozialen Netzwerke in den letzten Jahren geworden ist, insbesondere was Frauen betrifft;

14. weist die saudi-arabische Regierung auf die Verpflichtungen hin, die sie im Rahmen des 
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau und des 
Übereinkommens über die Rechte des Kindes eingegangen ist, und auf die 
Verpflichtungen, die ihr gemäß der Resolution der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen Nr. 53/144 zur Annahme der Erklärung über Menschenrechtsaktivisten 
obliegen; weist die saudi-arabische Regierung nach dieser Vorgabe darauf hin, dass sie 
verpflichtet ist, den Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und Männern eindeutig zu 
bestätigen und jede Form von Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu 
verbieten, und bedauert daher, dass zwei saudi-arabische Aktivistinnen vor kurzem zu 
zehn Monaten Haft und einem zweijährigen Ausreiseverbot verurteilt wurden, weil sie 
einer Frau, die Opfer häuslicher Gewalt wurde, geholfen hatten;

15. bedauert, dass die saudi-arabische Regierung die Rechte von Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen und Transgenderpersonen nicht anerkennt, und bringt seine tiefe Besorgnis 
darüber zum Ausdruck, dass Berichte über Menschenrechtsverletzungen gegen 
vermeintliche oder tatsächliche LGBT-Personen vorliegen;

16. fordert die staatlichen Stellen Saudi-Arabiens mit Nachdruck auf, sicherzustellen, dass die 
kürzlich verabschiedeten rechtlichen Maßnahmen zum Schutz von Hausangestellten 
vollständig und wirksam umgesetzt werden, und dabei insbesondere weibliche 
Hausangestellte zu berücksichtigen, die Misshandlungen ausgesetzt sind und unter 
Bedingungen leben, die Zwangsarbeit oder Sklaverei gleichkommen;

17. fordert die saudi-arabische Regierung auf, ihren Einfluss als eine der Führungsmächte in 
der islamischen und arabischen Welt geltend zu machen, um gezieltere und wirksamere 
Maßnahmen zu ergreifen, damit die Unversehrtheit, Würde sowie die Grundrechte und 
Grundfreiheiten von Frauen und Mädchen und die Gleichwertigkeit beider Geschlechter 
im gesellschaftlichen Alltag verteidigt und gefördert werden;

18. fordert die EU auf, im Rahmen ihrer Menschenrechtsdialoge mit Saudi-Arabien die 
Verhütung, Untersuchung und Strafverfolgung von Gewalt gegen Frauen zu fördern, und 
fordert, dass Saudi-Arabien die Bedeutung des Menschenrechtsdialogs mit Drittländern 
im Nahen und Mittleren Osten sowie in Nordafrika hervorhebt;
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19. betont, wie wichtig die unter weiblichen islamischen Gelehrten eröffnete Debatte ist, 
damit religiöse Texte aus einer Perspektive der Rechte der Frau und der Gleichstellung der 
Geschlechter ausgelegt werden;

20 betont, dass jede Verhandlungen über ein EU-Freihandelsabkommen, das auch 
Saudi-Arabien betrifft, zunächst mit strikten Auflagen versehen sein muss, mit denen 
sichergestellt wird, dass Frauen und Mädchen geschützt werden;

21. legt der saudi-arabischen Regierung nahe, Formen der Partnerschaft, den Austausch 
bewährter Verfahren und Netze – auch internationaler Art – unter Künstlerinnen und 
weiblichen Fachkräften in den Bereichen Kultur, Medien und Journalismus zu 
unterstützen;

22. empfiehlt der saudi-arabischen Regierung, Formen des interkulturellen und interreligiösen 
Dialogs, insbesondere unter Frauen, zu unterstützen und zu fördern.
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